
Satzung zur Anpassung kommunaler Satzungen an den Euro
(Euro-Anpassungssatzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom
21.04.1993 (SächsGVBl. S. 301), § 25 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates
Sachsen (SächsVwKG) in der Neufassung vom 24.09.1999 (SächsGVBl. S. 545), §§ 18 und 21
des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBI. S.
93) i.V.m. des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 19.04.1994 (BGBl 1 S. 854),
§§ 9 und 14 des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPolG) vom 30.07.1991
(SächsGVBI. S. 291) i.V.m. dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl 1
S. 602), in den derzeit gültigen Fassungen hat die Verbandsversammlung des
Verwaltungsverbandes Rosenbach  in ihrer Sitzung am 28.11.2001 folgende Satzung zur
Anpassung von Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungssatzung) beschlossen.

Artikel 1
Änderung der Polizeiverordnung

Die Polizeiverordnung des Verwaltungsverbandes Rosenbach gegen umweltschädliches
Verhalten, zum Schutz gegen Lärm, zum Schutz der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze,
zur Bekämpfung von Ratten sowie über das Anbringen von Hausnummern und zur
Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit vom 13.10.1995, veröffentlicht durch örtliche
Aushänge der Mitgliedsgemeinden des Verwaltungsverbandes, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 18.12.1997, veröffentlicht am 30.12.1997 im Wochenspiegel wird wie folgt
geändert:

1. § 34 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 2 SächsPolG und nach § 17 Abs. 1

und Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet
werden.

Artikel 2
Änderung der Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung

Die Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung und über die Erhebung
von Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten im
Verwaltungsverband Rosenbach vom 02.04.1998, veröffentlicht am 22.04.1998 im
Wochenspiegel wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 52 Abs. 2 SächsStrG und nach § 17 Abs. 1

FStrG mit einer Geldbuße geahndet werden.

2. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Die Gebühren werden auf halbe oder volle �-Beträge abgerundet.

3. Das Gebührenverzeichnis für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen als Anlage der
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen
Straßenerhält folgende Fassung:



Gebührenverzeichnis für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen als Anlage der Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen

lfd. Nr.   Art der Sondernutzung Bemessungsgrundlage Gebühr nach Bemessungsgrund-
Maßeinheit Zeiteinheit lage/ Mindestgebühr in �

1. Anlagen und Einrichtungen mit Personal
1.1. Aufstellen von Tischen und Stühlen sowie

dekorativem und abgrenzendem Zubehör m² Monat 2,50 �
1.2. Aufstellen von Imbißwagen und -ständen Stück Monat 75,00 �
1.3. Verkaufswagen, die im Umherfahren betrieben

werden sowie der Verkauf von Würsten aller Art
zum Sofortverzehr im Umherziehen Stück Tag 2,50 �

2. Sonstige Anlagen und Einrichtungen
2.1. Verkaufsautomaten Stück Jahr 35,00 �
2.2. Warenständer m² Monat 2,50 �
2.3. Fahrradständer (mit bzw. ohne Werbung) Stück Jahr 10,00 �
2.4. Gerüste m² Woche 0,50 �

3. Lagerung
3.1. Baustelleneinrichtung durch Bauzäune oder

andere Abgrenzungen m² Woche 0,50 �
3.2. Ablagerung von Baustoffen und anderem Arbeits-

material (soweit nicht innerhalb von 3.1 erfaßt) m² Woche 0,50 �
3.3. Abstellen von Arbeitswagen und Baumaschinen,

-geräten (soweit nicht innerhalb von 3.1 erfaßt) m² Woche 0,50 �
3.4. Aufstellen von Schutt- und Abfallcontainern Stück Woche 5,00 �

4. Werbung
4.1. Werbe- oder Informationsveranstaltungen

(Fahrzeuge oder Infostände, Tribünen u.ä.) m² Woche 0,50 �
4.2. Anbringen von Plakaten oder ähnlichen Ankündigungs-

mitteln m² Tag 0,75 �
4.3. Fest verbundene Werbeträger (Vitrinen, Tafeln, Leucht-

schriften etc.) Stück Jahr 25,00 �
4.4. Werbeständer Stück Woche 5,00 �

5. Andere Nutzungen
5.1. Abstellen von zulassungspflichtigen aber nicht zuge-

lassenen Fahrzeugen ab dem 3. Tag Stück Woche 5,00 �
5.2. Vorübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten

oder Grundstückszufahrten mit mehr als 5 Meter Breite Zufahrt Monat 5,00 �
5.3. Die Gebührenbemessung und -höhe für Sonder-

nutzungen, die nicht ausdrücklich erfaßt sind, richtet
sich nach ähnlichen erfaßten Sondernutzungen

5.4. Erhöhte Gebühr für nicht erlaubte aber durchgeführte 300 % der im Kostenverzeichnis
Sondernutzung angegebenen Gebühr

6. Verwaltungskosten pauschal pauschal 5,00 �

Artikel 3
Änderung der Kostensatzung

Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien
Aufgaben vom 23.11.1994, veröffentlicht durch örtliche Aushänge der Mitgliedsgemeinden des
Verwaltungsverbandes, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.02.1997, veröffentlicht am
01.10.1997 im Wochenspiegel wird wie folgt geändert:



1. § 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:
Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird die Gebühr von 2,50 � bis 25.000,00 �
erhoben.

2. Das kommunale Kostenverzeichnis (KommKVz) erhält folgende Fassung:

Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)

Tarif- Tarif- Gegenstand Gebühr
guppe Nr. �

0 Allgemeine Verwaltung

00 Allgemeine Amtshandlungen, Vorschriften der Tarifgruppen
01 - 8 des Kostenverzeichnisses gehen den Vorschriften der
Tarifgruppe 00 vor

000 Anordnungen für den Einzelfall 2,50 � bis 250,00 �

001 Beglaubigungen: 0,50 �
- von Abschriften, Fotokopien, eigenen Urkunden und dgl. je angefangene Seite, höchstens die für die

Erteilung des Originals vorgesehene Gebühr,
mindestens 2,50 �. Ist die Erteilung des
Originals gebührenfrei, beträgt die Gebühr
0,50 � je angefangene Seite, mindestens 2,50 �.
Werden mehrere gleichlautende Abschriften,
Fotokopien und dgl. beglaubigt, so kann die für
die zweite und jede weitere Beglaubigung zu
erhebende Gebühr auf die Hälfte, jedoch nicht
auf weniger als 2,50 � ermäßigt werden.

002 Bescheinigung:
1. Die Erteilung einer Bescheinigung über steuer-

lich absetzbare Spenden gebührenfrei
2. Erteilung einer sonstigen Bescheinigung 2,50 � bis 50,00 �

003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher:
Einsicht in Akten und amtliche Bücher, soweit diese nicht
in einem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird.
Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit dem Ab-
schluß der Akten oder Bücher mehr als zehn Jahre ver-
gangen sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechtsvor-
schriften, Flächennutzungspläne und ähnliche für die
Unterrichtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke
oder Pläne. 0,50 � je Akt oder Buch, mindestens 2,50 �

004 Fristverlängerungen:
1. Verlängerung einer Frist, deren Ablauf einen neuen

Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen Geneh- 1/10 bis 1/4 der für die Genehmigung oder Be-
migung, Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich willigung vorgesehenen Gebühr, mindestens
machen würde. 2,50 �

2. Fristverlängerung in anderen Fällen 2,50 � bis 25,00 �

005 Zweitschriften:
Erteilung einer Zweitschrift 1/10 bis 1/2 der für die Erstschrift

vorgesehenen Gebühr, mindestens 2,50 �. Ist
für die Erstschrift eine Gebühr von 0,50 � bis
2,50 � vorgesehen, so ist diese Gebühr zu
erheben; ist die Erteilung der Erstschrift
gebührenfrei, so beträgt die Gebühr
0,50 � je angefangene Seite, mindestens 2,50 �.

006 Niederschriften: 2,50 � bis 25,00 � für jede angefangene Stunde



Tarif- Tarif- Gegenstand Gebühr
guppe   Nr.   �

007 Schreibauslagen:
1. Ohne Berücksichtigung der Art der Herstellung 5,00 � für jede angefangene Seite
2. Wenn die Anfertigung einer Abschrift besonders

zeitraubend oder kostspielig ist bis zu 10,00 � für jede angefangene Seite

0 Besondere Amtshandlungen

02 Hauptverwaltung

021 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren
1. Androhung von Zwangsmitteln (§ 20 SächsVwKG)

soweit sie nicht mit dem Verwaltungsakt verbunden ist, 10,00 � bis 50,00 �
durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung auf-
gegeben wird

2. Festsetzung von Zwangsgeld 10,00 � bis 1.000,00 �
3. Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme oder

unmittelbarer Zwang 25,00 � bis 1.000,00 �

03 Finanzverwaltung

030 Mitteilung von Versteuerungsgrundlagen 2,50 � bis 25,00 �

031 Anmahnung rückständiger Beträge 2,50 � bis 25,00 �

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

610 Erteilung eines Negativzeugnisses
(§ 28 Abs.1 Satz 3, §§ 24 ff. BauGB, § 17 SächsNatSchG,
§ 27 SächsWaldG, § 25 SächsWG, § 145 BauGB) 20,00 � bis 50,00 �

611 Erteilung einer Teilungsgenehmigung (§ 19 BauGB) bzw.
Erteilung eines Negativbescheides (§ 20 BauGB) 30,00 � bis 100,00 �

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Allgemeine Amtshandlungen

700 Befreiung vom Anschluß- und/oder Benutzungszwang 2,50 � bis 150,00 �

701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer Satzung 2,50 � bis 500,00 �

702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme bzw. Widerruf einer
Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung nach Tarif-Nr. 701 2,50 � bis 250,00 �

703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen Ver-
pflichtung 2,50 � bis 250,00 �



Tarif- Tarif- Gegenstand Gebühr
guppe   Nr.   �

Besondere Amtshandlungen

73 Marktwesen (§ 69 GewO)

730 Zuweisung, Ausnahmebewilligung 2,50 � bis 50,00 �

731 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme einer Zuweisung
oder Ausnahmebewilligung 2,50 � bis 50,00 �

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen (einschl. Abwasser-
beseitigung)

760 Genehmigung der Benutzung von Einschüttstellen 2,50 � bis 75,00 �

8 81 Wasserversorgung

810 Anordnung der Wassersperre 2,50 � bis 50,00 �

Artikel 4
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Für Abgaben, die bereits vor diesem Zeitpunkt
entstanden und erst nach dem 31.12.2001 zu entrichten sind, sind für die Bemessung der
Abgaben die Satzungsbestimmungen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Entstehung der
Abgabenschuld gegolten haben.

Mehltheuer, den 29.11.2001

Meinel

Verbandsvorsitzender


